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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

FESTANLÄSSE   
der GVS Weine AG (nachfolgend auch "Lieferant") 

per 1. Mai 2025  

 

MINDESTBESTELLWERT 

Lieferung: 

- ab Bestellwert CHF 1'000.00 exkl. MwSt., Lieferung Franko Domizil 

- unter CHF 1’000.00 Bestellwert exkl. MwSt. beträgt der Transportkostenanteil pro Lieferung CHF 150.00 

- der Gefahrenübergang erfolgt mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort  

MEHRWERTSTEUER 

Alle Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen MwSt. 

BESTELLUNG 

Der Lieferant unterstützt den Veranstalter auf Wunsch bei der Zusammenstellung und Mengenberechnung.  

Bestellfrist: Mindestens 14 Tage vor dem Anlass, damit wir eine termingerechte Bereitstellung sicherstellen können.  

Verbindlichkeit: Jede Bestellung wird schriftlich bestätigt. Ohne schriftlichen Widerspruch innerhalb von 2 Tagen gilt 

die Bestellung als verbindlich. Änderungen und Stornierungen:  

- Für Sortimentsänderungen, welche uns später als 5 Werktage vor dem Liefertag erreichen, erheben wir eine 

Handling-Entschädigung von CHF 50.00. 

- Stornierungen oder Reduzierungen später als 10 Tage vor dem Anlass: Verrechnung von mindestens 50 % des 

Bestellwerts. 

- Stornierungen innerhalb von 3 Tagen vor dem Anlass: Verrechnung von 100% des Bestellwerts. 

BESTELLUNGEN VON NICHTSORTIMENTSARTIKELN 

Ab einem Bestellwert von CHF 300.00 exkl. MwSt. aus dem bestehenden Lieferanten-Portfolio. Sonderbestellungen 

für den Kunden sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. 

BEI SELBSTABHOLUNG 

Öffnungszeiten Spedition GVS Weine AG: Werktags, Montag – Freitag, 07:00 – 11:45, 13:15 – 16:30 Uhr. 

LIEFERBEDINGUNGEN 

Festlieferungen erfolgen gemäss Auftragsbestätigung, soweit befahrbar mit Lieferwagen/LKW, ebenerdig und auf 

festem Untergrund. Die Feinverteilung am Platz ist Sache des Veranstalters. Kühlwagen und Festmobiliar werden 

gemäss Absprache platziert. Es können keine fixen Lieferzeiten vereinbart werden. Der Liefertag ausserhalb der 

Stadt Schaffhausen erfolgt gemäss Tourenplan, für eine Extrafahrt verrechnen wir pauschal CHF 100.00.  

LEISTUNGEN 

Pikettbestellungen sind für Anlässe ab mindestens 300 Personen möglich. Nachbestellungen werden nur im Notfall 

bearbeitet und sind ausschliesslich über die Telefon-Nummer (+41) 079 357 43 46 aufzugeben.  

Erreichbarkeit Pikettdienst Mai bis September: Samstag 08:00 – 22:00 Uhr, Sonntag 08:00 bis 12:00 Uhr. An den 

offiziellen Feiertagen besteht kein Pikettdienst. Für Nachlieferungen und Direkt-Abholung in der Weinkellerei wird 

nach 18:00 Uhr eine Pikettentschädigung von pauschal CHF 100.00 verrechnet.  

Es besteht kein Anspruch auf gekühlte/vorgekühlte Getränke.  

RÜCKSCHUB  

Abholungen können während folgenden Zeiten retourniert werden: Montag – Freitag, 07:00 – 11:45, 13:15 – 16:30.  

Rückgabe und Abholung erfolgen nach Absprache. Die Lieferung oder der Kühlwagen sind transportfähig 

abholbereit und so bestückt wie angeliefert.  

Voll- und Leergut muss getrennt sortiert sein. Durch uns nötige Aufräum- oder Umlade-Arbeiten werden mit CHF 

120.00/Std. in Rechnung gestellt.  

Aus Gründen der Lebensmittelsicherheit werden in jedem Fall nur einwandfreie, trockene, saubere und 
originalverpackte Gebinde zurückgenommen. Teilweise genutzte oder angebrochene Gebinde, Trays, Kartons etc. 

werden nicht zurückgenommen. 

HAFTUNG UND ÜBERGANG VON NUTZEN UND GEFAHR 

Nutzen und Gefahr gehen mit der Übergabe der Ware an den Käufer oder dessen Empfangsberechtigten über. Falls 
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der Käufer die Annahme der Ware verweigert oder nicht zum vereinbarten Lieferzeitpunkt erreichbar ist, gehen 

Nutzen und Gefahr ab diesem Zeitpunkt auf den Käufer über. Höhere Gewalt, unvorhersehbare  

Lieferverzögerungen oder Transportprobleme entbinden den Lieferanten von der fristgerechten Lieferpflicht, ohne 

dass der Käufer Schadenersatzansprüche geltend machen kann. Der Lieferant haftet in keinem Fall für indirekte 

Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, die aus verspäteter oder unterbliebener Lieferung resultieren. 

Der Lieferant behält sich vor, Bestellungen in begründeten Fällen (z. B. Zahlungsrückstände oder unzumutbare 

Lieferbedingungen) abzulehnen oder nur gegen Vorkasse zu liefern. 

EIGENTUM 

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der GVS Weine AG. 

FESTMOBILIAR, GENERELLES 

Festmobiliar wird ausschliesslich und nur in Verbindung mit Getränkebezügen vermietet. Anfallende 

Reparaturarbeiten belasten wir nach erfolgter Reparatur gemäss unserem Aufwand. Kochen und Grillieren in den 

Verkaufszelten ist strikte untersagt. Bei Missachtung wird die notwendige Reinigung nach Aufwand mit CHF 

120.00/Std. in Rechnung gestellt. 

MIETE FESTMOBILIAR  

Die Mietpreise gelten pro Wochenende. Wird Festmobiliar für ein geplantes Datum und ein mögliches 

Verschiebedatum reserviert, werden 150% des Mietpreises erhoben, unabhängig, ob die Veranstaltung am 

vorgesehenen oder am Verschiebedatum durchgeführt wurde. Reinigungskosten sind nicht im Mietpreis inbegriffen.  

KÜHLGERÄTE  

Kühlwagen, Kühlschränke etc. sind gereinigt zurückzugeben. Das Verkleben, Bemalen oder Überdecken ist nicht 

gestattet. Daraus resultierender Reinigungsaufwand, auch bei übermässiger Verschmutzung, wird nach Aufwand mit 

CHF 120.00/Std. verrechnet. Bei Störungen und Defekten: Sofortige Meldung an (+41) 079 357 43 46. 

MIETE TRINKGLÄSER 

Gläser werden nur in Verbindung mit entsprechenden Getränkebezügen vermietet. Die Miete ist in jedem Fall 

kostenpflichtig. Die Reinigung erfolgt ausschliesslich durch den Lieferanten.  

VERSICHERUNG  

Sämtliche Versicherungen sind Sache des Veranstalters. Der Lieferant übernimmt keine Haftung für Schäden, 

Unfälle oder Verluste im Zusammenhang mit der Veranstaltung. 

ZAHLUNGSKONDITIONEN 

30 Tage netto. Bei verspäteter Zahlung behält sich GVS Weine AG das Recht vor, Mahngebühren sowie 

Verzugszinsen in gesetzlich zulässiger Höhe zu berechnen. 

GERICHTSSTAND und ANWENDBARES RECHT  

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist 8200 Schaffhausen. Es gilt ausschliesslich materielles schweizerisches Recht.  

GÜLTIGKEIT 

Diese Preisliste ist gültig ab 1. Mai 2025 und ersetzt alle früheren Ausgaben. Preis-, Sortiments- und 

Jahrgangsänderungen sind ausdrücklich vorbehalten. 

VERKAUFSBÜRO 

Telefon: (+41) 052 631 18 00, werktags, Montag bis Freitag 07.00 – 12.00 Uhr und 13.15 – 17.00 Uhr. 

E-Mail: info@gvs-weine.ch  
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